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Unternehmensteuer

BFH: GewSt bei Vermögensübertragung auf Schwester-PersGes
nach Formwechsel

Nach Übertragung des Vermögens der KapGes von der übernehmenden PersGes I
(Formwechsel) auf eine PersGes II (hier Schwester-PersGes) zum Buchwert unterliegen auch
die Gewinne aus einer anschließenden (Weiter-)Veräußerung des Betriebs, Teilbetriebs,
Anteils oder Teilanteils an der PersGes II gem. § 18 Abs. 4 S. 1, 2 UmwStG 1995 innerhalb
der Fünf-Jahres-Frist der Gewerbesteuer, soweit hierin stille Reserven enthalten sind, die
dem übergegangenen gewerbesteuerverstrickten Betriebsvermögen der KapGes
zuzuordnen sind.

Sachverhalt
Mit Wirkung zum 01.01.1996 wurden vier Kapitalgesellschaften in vier
Personengesellschaften (GbR) formgewechselt. Anschließend brachten A, B und C sämtliche
von ihnen gehaltene Geschäftsanteile an den vier GbR mit Wirkung zum 02.01.1996 gem. §
24 UmwStG 1995 in die von ihnen zusammen mit D und E neugegründete Klägerin (GbR)
ein.

In der Folgezeit veränderte sich der Gesellschafterbestand der Klägerin durch
Veräußerungen mehrfach. Unter anderem verkauften A und B mit Wirkung zum 31.12.1997,
zum 31.12.1998 und zum 01.01.1999 (Streitjahre) jeweils Teile ihres Gesellschaftsanteils an
Dritte und an die Gesellschafterin E. Zudem erwarben sie zum 30.04.1998 den
Gesellschaftsanteil des ausscheidenden Gesellschafters C.

Im Rahmen einer Außenprüfung vertrat das Finanzamt die Auffassung, dass die aus den
vorgenannten Veräußerungen erzielten Gewinne gem. § 18 Abs. 4 UmwStG 1995 der
Gewerbesteuer unterlägen. Die nach erfolglosem Einspruch erhobene Klage blieb ebenfalls
ohne Erfolg.

Entscheidung
Das FG habe zu Recht entschieden, dass die durch Anteilsverkäufe erzielten
Veräußerungsgewinne nach § 18 Abs. 4 UmwStG 1995 gewerbesteuerpflichtig seien, soweit
sie auf die Veräußerung des ehemaligen Vermögens der GmbH entfielen. Dies folge aber
entgegen der Auffassung des FG nicht aus der Anwendung des § 42 AO, sondern
unmittelbar aus § 18 Abs. 4 S. 1 und 2 UmwStG 1995.

Wird der Betrieb der PersGes innerhalb von fünf Jahren nach dem Vermögensübergang von
einer Kapital- auf eine PersGes aufgegeben oder veräußert, unterliegt ein Auflösungs- oder
Veräußerungsgewinn nach § 18 Abs. 4 S. 1 UmwStG 1995 der Gewerbesteuer. Nach § 18
Abs. 4 S. 2 UmwStG 1995 gilt dies auch, soweit ein Teilbetrieb oder ein Anteil an der PersGes
aufgegeben oder veräußert wird.

Unstreitig sei der Formwechsel der vier GmbH in GbR als Vermögensübergang i.S. des § 18
Abs. 4 S. 1 UmwStG 1995 zu qualifizieren, wodurch die in der Vorschrift normierte Fünf-
Jahres-Frist in Gang gesetzt worden sei.

Der Gewerbesteuer unterlägen innerhalb der Fünf-Jahres-Frist sämtliche Gewinne aus einer
oder mehreren Veräußerungen gem. § 18 Abs. 4 S. 1 und 2 UmwStG 1995, soweit hierin
stille Reserven enthalten sind, die dem von der KapGes zur PersGes übergangenen
Betriebsvermögen zuzuordnen sind. Die gewerbesteuerliche Verstrickung des von der
KapGes auf die PersGes übergegangenen Betriebsvermögens werde durch
Veräußerungsvorgänge innerhalb der Fünf-Jahres-Frist nur insoweit gelöst, als dadurch die
in dem übergegangenen Betriebsvermögen enthaltenen stillen Reserven aufgedeckt
worden seien.

§ 18 Abs. 4 S. 1 UmwStG 1995 folge einer streng betriebsbezogenen Betrachtung und
beruhe auf der Regelungsidee einer fortdauernden gewerbesteuerrechtlichen Verstrickung
des Vermögens der umgewandelten Kapitalgesellschaft (BFH-Urteil vom 26.04.2012). § 18
Abs. 4 UmwStG 1995 wolle verhindern, dass die Gewerbesteuerpflicht der KapGes dadurch
unterlaufen werde, dass der Betrieb erst nach vollzogener Umwandlung von der PersGes



veräußert oder aufgegeben und der hierbei erzielte Gewinn der Gewerbesteuer entzogen
wird. Allerdings seien nicht die im Zeitpunkt der Umwandlung im Betriebsvermögen der
KapGes ruhenden historischen stillen Reserven nachzuversteuern, sondern die aktuellen,
im Zeitpunkt der Aufgabe bzw. Veräußerung beim übernehmenden Rechtsträger
vorhandenen stillen Reserven des in anderer Rechtsform fortgeführten Betriebs der
Gewerbesteuer zu unterwerfen (BFH-Urteil vom 16.11.2005).

Es sei bei dem vorgenannten Normverständnis jeder Veräußerungsgewinn i.S.d. § 18 Abs. 4
UmwStG 1995 innerhalb der Fünf-Jahres-Frist grundsätzlich insoweit der Gewerbesteuer zu
unterwerfen, als er auf der Aufdeckung stiller Reserven beruhe, die den Wirtschaftsgütern
der ehemaligen Kapitalgesellschaft zuzuordnen sind. Soweit somit wie im Streitfall das
Betriebsvermögen der KapGes von der übernehmenden PersGes (PersGes I) auf eine
andere PersGes (PersGes II) übertragen worden ist, ohne dass dabei alle stillen Reserven
aufgedeckt worden sind – im Streitfall gemäß § 24 UmwStG 1995 durch Einbringung zum
Buchwert –, unterlägen auch die Gewinne aus der (Weiter-)Veräußerung des Betriebs,
Teilbetriebs, Anteils oder Teilanteils an der PersGes II, soweit sie dem
gewerbesteuerverstrickten Betriebsvermögen der Kapitalgesellschaft zuzuordnen sind,
innerhalb der Fünf-Jahres-Frist der Gewerbesteuer.

Betroffene Norm
§ 18 Abs. 4 UmwStG 1995 (aktuell § 18 Abs. 3 UmwStG 2006) 

Streitjahre 1997-1999

Anmerkung
Das Urteil bezieht sich zwar auf § 18 Abs. 4 UmwStG 1995, ist aber auch aktuell bei
Umstrukturierungen unter Geltung des § 18 Abs. 3 UmwStG 2006 zu beachten. 
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